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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

EU - AV - In - U

zu Punkt ... der 1024. Sitzung des Bundesrates am 16. September 2022

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1217/2009 des 
Rates hinsichtlich der Umstellung des Informationsnetzes 
landwirtschaftlicher Buchführungen auf ein Datennetz für die 
Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe 

COM(2022) 296 final; Ratsdok. 10592/22 

A 

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz (AV) und 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (U) 

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

Stellung zu nehmen:

Zur Vorlage insgesamt

1. a) Der Bundesrat nimmt die „Farm Sustainibility Data Networks“-Initiative 

(FSDN) und die Aufnahme sozialer und ökologischer Aspekte in die im In-

formationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB) erfassten wirt-

schaftlichen Daten zur Kenntnis. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals (SDGs)) sind fester Bestandteil der politi-

schen Leitlinien und Kern aller internen und externen Maßnahmen. Europa 

bekennt sich mit der „Farm-to-Fork“-Strategie zu einer nachhaltigen und 

wirtschaftlich tragfähigen Land- und Ernährungswirtschaft und hat sich 

Ziele gesetzt, deren Erreichung unter anderem durch die Erhebung weiterer 

Daten auf Betriebsebene sichergestellt werden soll.
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(bei An-
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b) Der Bundesrat stellt fest, dass viele Informationen, die für eine umfassende 

Bewertung notwendig wären, nicht vorliegen. Dies betrifft zum Beispiel die 

gemeinsame „FSDN-Methodik“ oder die künftig geforderten Nachhaltig-

keitsdaten, deren Inhalt nicht bekannt sind. Weiter sollen auch viele essen-

tielle Regelungen in delegierten Rechtsakten geregelt werden. Das betrifft 

unter anderem nach Artikel 19a auch weitreichende Anforderungen zu Vor-

schriften zur Datenqualität und –validierung, die nach Ansicht des Bundes-

rates als essentielle Bestandteile in der Basisverordnung zu regeln sind. 

c) Der Bundesrat stellt weiter fest, dass die Gewinnung der freiwillig teilneh-

menden Testbetriebe seit Jahren ein zunehmendes Problem ist. Mit der Um-

stellung auf ein FSDN müssten umfangreiche zusätzliche - nicht originär 

buchhalterische - Daten bei den Betrieben abgefragt werden. Der immense 

zusätzliche Aufwand an Zeit und finanziellen Mitteln wird die Teilnahme-

bereitschaft am Testbetriebsnetz des Bundesministeriums für Ernährung 

und Landwirtschaft weiter deutlich einschränken. Finanzielle Anreize des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (erhöhte Vergütun-

gen und Teilnahmeprämien) finden sehr schnell ihre Grenzen am fehlenden 

Personal sowohl in den Betrieben als auch in den Buchstellen.

d) Der Bundesrat bedauert, dass die alternative Verknüpfung des BMEL-

Datensatzes mit anderen Datenquellen hinsichtlich Datenschutz, Machbar-

keit und institutioneller Zuständigkeit - auch mit Blick auf entsprechende 

Diskussionen in jüngerer Vergangenheit - sehr viele Fragen aufwirft. Aus 

Sicht des Bundesrates besteht Anpassungsbedarf bei der Verknüpfung ein-

zelbetrieblicher Daten unter anderem mit denen aus der Agrarstatistik. Seit 

dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung gibt 

es eine klare Trennung von Statistik und Verwaltung. Angaben, die für sta-

tistische Zwecke erhoben wurden, dürfen auch nur für statistische Zwecke 

verwendet werden. Es dürfen keine Einzeldaten an die Verwaltung heraus-

geben werden. Bei jeder Weitergabe muss eine Reanonymisierung der An-

gaben immer ausgeschlossen sein, das heißt, die Daten dürfen keinem Ein-

zelfall zugeordnet werden können. 

e) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung daher um Berücksichtigung der 

angeführten Anliegen der Länder im Zuge der weiteren Beratungen auf eu-

ropäischer Ebene.
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2. a) Der Bundesrat begrüßt die „Farm Sustainibility Data Networks“-Initiative 

(FSDN) und die Aufnahme sozialer und ökologischer Aspekte in die im In-

formationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB) erfassten wirt-

schaftlichen Daten. Diese sind eine Unterstützung dabei, die Einhaltung der 

Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals 

(SDGs)) zu überwachen. 

b) Der Bundesrat stellt allerdings fest, dass die Gewinnung der freiwillig teil-

nehmenden Testbetriebe seit Jahren eine Herausforderung darstellt. Er bittet 

daher die Bundesregierung Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Teil-

nahmebereitschaft am Testbetriebsnetz des Bundesministeriums für Er-

nährung und Landwirtschaft erhöhen. 

c) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung ferner zu prüfen, inwiefern An-

passungsbedarf bei der Verknüpfung einzelbetrieblicher Daten unter 

anderem mit denen aus der Agrarstatistik besteht, und hier Synergien zu 

nutzen. Seit dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volks-

zählung gibt es eine klare Trennung von Statistik und Verwaltung. Anga-

ben, die für statistische Zwecke erhoben wurden, dürfen auch nur für statis-

tische Zwecke verwendet werden. Es dürfen keine Einzeldaten an die Ver-

waltung herausgegeben werden. Bei jeder Weitergabe muss eine Reanony-

misierung der Angaben immer ausgeschlossen sein (das heißt, die Daten 

dürfen keinem Einzelfall zugeordnet werden können).

B 

3. Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und 

der Ausschuss für Innere Angelegenheiten

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG 

Kenntnis zu nehmen.
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